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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 

Rezeptpflichtgesetz geändert wird; 
�lgemeines Begutachtungsverfahren 

Sehr geehrte Damen und Herren ! 
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Dur<::hwahl n�tum 

5034 15.04.2003 

Die Wirtschaftskammer Österreich dankt für die übermittlung des 
im Betreff genannten Entwurfs und nimmt hierzu wie folgt Stel­
lung: 

Wie den Erläuterungen zum vorl iegenden Entwurf zu entnehmen ist, 
soll der Zugang zu den erforderlichen Medikamenten für chronisch 
Kranke vereinfacht und der Aufwand der Sozialversicherung redu­
ziert werden. Dieses Ziel soll durch e i ne Verlängerung der maxi­
mal zulässigen Gültigkeitsdauer von Rezepten bei Krankheiten, 
die die dauernde Verwendung von Arzneimitteln notwendig machen, 
von sechs Monaten auf zwölf Monate erreicht werden. Damit �oll 
ein Rezept - insbesondere ffKassenrezepte", wie die Erläuterungen 
hervorheben über einen längeren Zeitr<lum als bisher mehrmals 
verwendet werden können . Für Patienten sollen damit - wie die 
Erläuterungen andeuten - weniger Arztbesuche und weniger h�ufi­

gas Bezahlen von Re zeptgebühren anfa llen. 

Dieses Ziel dürfte aber durch die vorgeSChlagene Änderung des 
Rezeptpflichtgesetzes allein nicht zu errei chen sein. Nach § 14 
Ahs. 1 der Richtl inien des Hauptverbandes der österreichi�chen 
Sozial versicherungsträger liber die ökonomische Verschreibweise 
von Heilmitteln Und Heilbehelfen gern. § 31 Aha. 5 Z 13 ASVG 
(RÖV) dürfen die Kosten für ärztliche Verschreibungen auf 
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Krankenkassenrezepten vom Krankenversicherungsträger nur über­
nommen werden, wenn das Heilmittel spätestens 14 Tage nach dem 
Ausstellungstag abgegeben wurde. Nur in Ausnahmefällen (§ 14 
Abs. 3 RÖV) dürfen bei überschreiten der Frist die Kosten vom 
Krankenversicherungsträger übernommen werden. Mit der Abgabe des 
Heilmittels (Arzneimittels) an den ?atienten verbleibt das Re­
zept - offenbar auf Grund einer zwischen dem Hauptverband und 
der Österreichischen Apothekerkammer geschlossenen Vereinbarung 
- beim Apotheker zwecks Verrechnung mit dem Krankenversiche­
rungstrager. Damit ergibt sich faktisch für Krankenkassenrezepte 
eine Gültigkeitsdauer von 14 Tagen. 

Um daher die mit der geplanten Novelle des Rezeptpflichtgesetzes 
verfolgten Ziele zu erreichen, wäre wohl eine Änderung der RÖV 
und der zwischen Apotheker und Krankenversicherungsträger statt­
findenden Verrechnung notwendig. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Christoph Leitl 
l?rasident 
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